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Welches Logo soll für welche Texte verwendet werden?
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In der Vergangenheit gab es zur Bebilderung von Texten in Leichter Sprache verschiedene Logos. Sie wurden jeweils von den Dienstleistern bereitgestellt, die Texte in Leichte Sprache übersetzt haben.
Seit Februar 2025 ist die DIN SPEC 33429 "Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache" veröffentlicht, womit erstmals einheitliche Empfehlungen zur Deutschen Leichten Sprache zur Verfügung stehen.
Zuvor bestehende Empfehlungen wurden aufgegriffen und zusammengeführt. Dabei wurden sie auch weiterentwickelt oder aktualisiert.
Die DIN SPEC erläutert auch den Unterschied von Leichter Sprache und Einfacher Sprache, da sie sich wesentlich in den Nutzergruppen und dem Grad der Vereinfachung der Sprache unterscheiden.
Entwickelt wurde die Leichte Sprache aus der Behindertenrechtsbewegung und von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beziehungsweise mit Lernschwierigkeiten. Die 1974 gegründete US-Organisation "People First" entwickelte in den 1990er Jahren das Konzept des "Easy Read". Texte, Informationen und, Dokumente sollten für alle Menschen verständlich sein.
Meldung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im März 2025:
Erstmals einheitliche Empfehlungen für die Deutsche Leichte Sprache
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Damit eine einheitliche Kennzeichnung von Angeboten in Leichter Sprache sichergestellt werden kann, stellt das BMAS ein kosten- und lizenzfrei nutzbares Icon zur Verfügung. Dieses ist für die Nutzenden eindeutig zuzuordnen und wiederzuerkennen.
Somit gibt es momentan nur ein festgelegtes Icon für Texte, die den Empfehlungen der DIN SPEC 33429 entsprechen. Für diese Texte soll das Icon vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) genutzt werden:
Icon "Leichte Sprache" zum Download
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Für Internetseiten, die damals durch die von der Landesredaktion beauftragten Agentur „CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH“ zertifiziert übersetzt wurden, ist das dort verwendete Qualitäts-Siegel vom Netzwerk Leichte Sprache weiterhin richtig. Allerdings stimmt die damals kommunizierte Angabe zum Copyright „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Bremen e.V. / Stefan Albers“ nicht, da das Qualitäts-Siegel des Netzwerks Leichte Sprache nicht der Urheberschaft der Lebenshilfe Bremen bzw. Stefan Albers unterliegt. Die Copyright-Angabe ist daher in „Netzwerk Leichte Sprache e. V.“ zu ändern.
[bookmark: _Toc214557339]Logo "Easy-to-Read" von Inclusion Europe
[bookmark: _Hlk214556043]Kostenfrei nutzbar für jeden war das von der Organisation Inclusion Europe entwickelte Logo "Easy-to-Read". Dieses europäische Zeichen konnte über die Internetseite von Inclusion Europe heruntergeladen werden. Es sollte Informationen kennzeichnen, die klar und verständlich formuliert sind.
Bedingung für die Nutzung:
Die Inhalte müssen nach den europäischen Regeln für leicht lesbare Informationen geschrieben worden sein.
Die Vorgaben zur Farbe und Mindestgröße müssen eingehalten werden.
Mindestens eine Person mit geistiger Behinderung muss die Inhalte gelesen haben, um zu prüfen, ob sie leicht zu lesen und zu verstehen sind.
Folgende Copyright-Information ist mit aufzunehmen:
„Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe. Weitere Informationen unter www.leicht-lesbar.eu“
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Für KI übersetzte Texte gibt es momentan kein festgelegtes Icon. Die Kompetenzstelle für digitale Barrierefreiheit empfiehlt dafür die Kennzeichnung durch einen Hinweis wie „durch KI generierter Text“ ohne die Nutzung eines Logos.
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